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Ziel?

• Unterstützung für Unternehmen in
der Energiekrise zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit und zur
Sicherung des Wirtschaftsstandorts
Österreich

• Abfederung der Preissteigerungen

• nichtrückzahlbarer Zuschuss

Wer?

Unterstützt werden:

• gewerbliche, industrielle und 
gemeinnützige Unternehmen 
aller Größen*

• Alle Branchen exkl. 
ausgeschlossener Sektoren**

• Unternehmen, die ein 
beheizbares Gewächshaus 
betreiben 

Was?

Mehrkosten für angeschaffte und
verbrauchte Energie im jeweiligen 
Förderzeitraum:

• Erdgas

• Strom

• Treibstoffe

• Wärme/Kälte

• Heizöl, Holzpellets, Hackschnitzel

** Energieversorgende Unternehmen, mineralölverarbeitende Unternehmen, Gewinnung von Erdöl- und Erdgas, Erbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Banken- und 
sonstiges Finanzierungswesen sowie Versicherungswesen, Realitätenwesen, Land- und forstwirtschaftliche Urproduktion, Gebietskörperschaften und deren Betriebe, staatliche Unternehmen (S13 Liste)

*Unternehmen in den Berechnungsstufen 3 und 4 müssen 
energieintensiv sein 

Energiekostenzuschuss II für Unternehmen

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten



Energiekostenzuschuss I Energiekostenzuschuss IIEnergiekostenzuschuss I Q4

Antragstellung bis 03.07.2023 

Strom Erdgas Treibstoffe Strom Erdgas Treibstoffe

Wärme/Kälte

Strom Erdgas Treibstoffe

Heizöl, Holzpellets, 

Hackschnitzel
Wärme/Kälte

Energiekostenzuschuss für Unternehmen
Antragsphasen

Voranmeldung bis 02.11.2023Antragstellung bis 15.02.2023

Förderfähiger Zeitraum: Februar-September 2022 Förderfähiger Zeitraum: Oktober-Dezember 2022

Förderfähiger Zeitraum: Jänner-Dezember 2023

Für Unternehmen, welche die Zuschussuntergrenze beim Energiekostenzuschuss nicht erreichen, kann das Pauschalfördermodell in Frage kommen. 
Weiterführende Informationen unter www.energiekostenpauschale.at

Pauschalfördermodell

Antragstellung bis 07.12.2023

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten



aws Energiekostenzuschuss für Unternehmen II

Förderstufen

* Die Zuschussuntergrenze von €1.500.- gilt je Förderungsperiode von 6 Monaten und exkl. eines allfälligen Antragskostenersatzes

** Betriebsverlustmethode: Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne einmalige Wertminderungen) muss ohne Förderung in der beantragten Förderungsperiode negativ sein.

Der Zuschuss ist mit jener Höhe begrenzt, die dazu führen würde, dass das EBITDA der beantragten Förderungsperiode über 0 steigt.

*** EBITDA-Absenkungsmethode: Das EBITDA der beantragten Förderungsperiode muss um mindestens 40 % niedriger als das EBITDA derselben Periode des Jahres 2021 sein.

Der Zuschuss ist mit jener Höhe begrenzt, die dazu führen würde, dass das EBITDA der beantragten Förderungsperiode mehr als 70 % des EBITDAs derselben Periode des Jahres 2021 übersteigt.

€1.500* – 2 Mio.

Zuschuss Unter-/Obergrenze Voraussetzungen

Betriebsverlust ** od.

EBITDA-Absenkung ***
ab Zuschuss von 
EUR 125.000,-

1
Strom Erdgas Treibstoffe

Förderungsfähige Energie

€1.500* – 4 Mio.2

Wärme/Kälte
Pellets, Heizöl,
Hackschnitzel

Maximaler förderfähiger 
Verbrauch auf Basis 2021 Förderungsintensität

Strom Erdgas Wärme/Kälte 50 %

€4 Mio. – 100 Mio.5 70 %Strom Erdgas Wärme/Kälte 40 %

1,5-fach erhöhter
Preis UND Betriebsverlust

od. EBITDA-Absenkung

€4 Mio. – 50 Mio.3

€50 Mio. – 150 Mio.4

65 %

80 %

70 %

70 %

Strom Erdgas Wärme/Kälte

Strom Erdgas Wärme/Kälte
UND Ihr Unternehmen ist 
Energieintensiv 

1,5-fach erhöhter Preis

UND Betriebsverlust od.

EBITDA-Absenkung

100 % 50 %

70 %

1,5-fach erhöhter
Preis UND Betriebsverlust

od. EBITDA-Absenkung

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten



Formaler Ablauf

Voranmeldung Registrierung auf 
foerdermanager.aws.at

Antragstellung

Zeitraum zur Antragstellung

wird zugewiesen

Was gemacht werden muss:
• Voranmeldung auf 

foerdermanager.aws.at
• Unternehmensdaten eingeben
• Vertretungsbefugte Person

eingeben

Was gemacht werden muss,
falls nicht bereits vorhanden:
• Registrieren und Benutzer-Account 

im aws Fördermanager für die in der 
Voranmeldung bekanntgegebene(n) 
E-Mail-Adresse(n) anlegen.

Was gemacht werden muss:
• Einbindung der Steuerberatung
• Wirtschaftsprüfung
• Bilanzbuchhaltung

Bedingte

Zusage und anschließende

inhaltliche Prüfung des
Antrags

in Stichprobenfällen mit Anforderung
zusätzlicher Nachweise

zugewiesener Zeitraum für die Antragstellung

ZEITRAUM

1

Auszahlung
1. Halbjahr

Zeitraum für Abrechnung

des 2. Halbjahres 

wird zugewiesen

Abrechnung 
des 2. Halbjahres

Was gemacht werden muss:
• Einbindung der Steuerberatung
• Wirtschaftsprüfung
• Bilanzbuchhaltung

Nur im zugewiesenen 
Zeitraum möglich!

Nur im zugewiesenen 
Zeitraum möglich!

Inhaltliche Prüfung

der Abrechnung
Auszahlung
2. Halbjahr

Unter-
nehmen

2 3 5 6

9 10

4

ZEITRAUM

7
zugewiesener

Zeitraum

8

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten



 Nächtliche Beleuchtung
 Heizung im Außenbereich
 Offenhalten von Außentüren

Energiesparmaßnahmen

 Ausschüttung von Dividenden
 Rückkauf eigener Aktien
 Sonstige Gewinnausschüttungen

Gewinnausschüttungs-
beschränkung

Keine Zahlungen an Vorstände und 
Geschäftsführer*innen im laufenden 
Geschäftsjahr von mehr als 50 % des 
Geschäftsjahres 2021

Bonibeschränkung

Verwendung des Zuschusses zur Tilgung 
eines Kredites, der mit einer 
Überbrückungsgarantie für Energiekosten 
besichert wurde.

Zweckbindung

Energiekostenzuschuss für Unternehmen
Zusätzliche Anforderungen

Kein Missbrauch im Sinne der BAO, keine 
Finanzstrafen etc.

Steuerliches Wohlverhalten

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten



Das EBITDA*: Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne einmalige Wertminderungen

Wann ist ein Zuschuss über 125.000 € möglich? 
Betriebsverlust- und EBITDA-Absenkungsmethode in der Basisstufe

Voraussetzung:
Ohne Zuschuss ist das 
Betriebsergebnis 
EBITDA* negativ

Der Zuschuss ist mit 
jener Höhe begrenzt, 
die dazu führt, dass das 
Betriebsergebnis über 0 
steigt.

Das 
Unternehmen 
ist besonders 
stark von der 
Energiekrise 
betroffen: 

Berechnung Zuschuss 

bei einem Betriebsverlust

EBITDA -
Absenkungsmethode:

Voraussetzung: 
EBITDA um mindestens 
40% gesunken

Der Zuschuss ist mit 
jener Höhe begrenzt, 
bei der das EBITDA 
der beantragten 
Förderungsperiode 
inkl. Zuschuss maximal 
70% des EBITDAs 
derselben Periode 2021 
erreichen darf. 

Berechnung Zuschuss 
bei einer EBITDA-Absenkung:

EBITDA 2021:  
€ 500.000

EBITDA 2023:
€ 200.000

Senkung – 60% 

EBITDA mit dem Zuschuss: 

maximal 70% von 2021
€ 350.000

Maximale 
Zuschusshöhe: 

€ 150.000

2021 2023

100% 50 %

Förderungs-
intensität

Förderungsfähige Kosten:

Max. Verbrauch
auf Basis 2021

– €130.000
Betriebs-
ergebnis

Maximale 
Zuschusshöhe: 

€ 130.000

100% 50 %

Förderungs-
intensität

Förderungsfähige Kosten:

Max. Verbrauch
auf Basis 2021

€0

Betriebsverlustmethode:

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten



Antragstellung im aws Fördermanager
Weiterführende Dokumente auf www.aws.at/energiekostenzuschuss

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten

FAQs

Richtlinie

Anleitung zur Antragstellung

im Fördermanager

Excel

Berechnungshilfe



Antragstellung im aws Fördermanager
Förderfähige Menge bei Holzpellets, Heizöl, Hackschnitzel

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten

Bei jährlichen Inventuren: Ermittlung eines 
durchschnittlichen Monatsverbrauchswerts

Falls der tatsächliche Verbrauch nicht 
verfügbar ist, kann aus den letzten zwei 
Inventuren und den dazwischenliegenden 
Einkäufen ein Monatsdurchschnittswert 
ermittelt werden.

Inventurmethode

Ermittlung eines 
Durchschnittsmonatsverbrauchs der letzten 
drei Jahre

Ist die Inventurmethode nicht anwendbar, kann 
auf Basis der Einkäufe aus den letzten drei 
Jahren ein Durchschnittsmonatsverbrauch 
ermittelt werden.

Durchschnitt aus Einkäufen der 
letzten drei Jahre 

Tatsächlicher Verbrauch der Förderperiode 
ist ermittelbar

Ist der tatsächliche Verbrauch im 
Förderzeitraum verfügbar, ist dieser 
anzugeben.

Tatsächlicher verbrauch

𝐹𝑃 𝑉𝑍

𝐹𝑃

𝑉𝑍



Antragstellung im aws Fördermanager
Tipps

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten

- Ermittlung der korrekten förderungsfähigen Energie

- Wärme/Kälte wurde direkt aus Strom/Erdgas erzeugt

- In Stufe 1 auch aus Holzpellets, Heizöl, Hackschnitzel

- Nur Energie-Verbrauchspreis angeben

- Keine zusätzlichen Gebühren wie Grundgebühren, Netzentgelte, Zertifikate bei Strom etc.

- Keine Einblasgebühr, Transportkosten bei Holzpellets

- In den Stufen 2 bis 5
- Bei Betretungsverboten im Jahr 2021, kann für die Ermittlung des 70% Verbrauchsdeckels auf das Jahr 

2019 abgestellt werden

- Regelungen für Systemwechsel
- Bei Pellets, Heizöl, Hackschnitzel bei fehlenden
Vergleichspreisen 2021



Das Wichtigste auf einen Blick:

 Antragsfrist beachten (individueller Antragszeitraum)

 Antragstellung einmalig via aws Fördermanager möglich

 Antrag vollständig absenden

 Feststellungsbericht unabhängig von dem beantragten Zuschussvolumen 

und Höhe des Jahresumsatzes zu erstellen

 Tipp: Berechnungshilfe verwenden (www.aws.at/energiekostenzuschuss)

Rückfragen nach der Antragslegung?

 Allgemeine Anfragen telefonisch über die 

+43 1 26 77 999

 Rückfragen zu speziellen Sachverhalten per E-Mail 

an energiekostenzuschuss@aws.at

 Unterlagennachreichung ausschließlich via aws

Fördermanager

Erforderliche Unterlagen bei Antragstellung:

 Antragsformular - Firmenmäßige Unterfertigung durch das antragstellende 

Unternehmen UND durch die externe 

Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung/Bilanzbuchhaltung

 Amtlicher Lichtbildausweis

 Feststellungsbericht muss bereits bei der Antragstellung vorliegen und 

hochgeladen werden (Vorlage: www.aws.at/ekz-downloads)

vorbehaltlich des nationalen Einvernehmens und der beihilfenrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission - Änderungen sind vorbehalten

Antragstellung im aws Fördermanager

tel:+4312677999
mailto:energiekostenzuschuss@aws.at


Kontakt

Simon Pumberger

E-Mail
energiekostenzuschuss@aws.at

Telefonnummer Hotline
+43 1 26 77 999



ÖHV-Veranstaltungstipps

17.11.2023 Betriebsübergabe innerhalb der Familie, Online-Talk 

20.11.2023 OeHT: Bilanzkennzahlen und ESG-Kriterien, Online-Talk 

23.11.2023 Lehrlinge – Talente finden und binden, Online-Talk 

ab 16.01.2024 360° Arbeitsrecht im Hotel, Webinarreihe

„Die ÖHV lädt ein“

Save the date

oehv.at/termine

14.-16.04.2024 ÖHV-Kongress 2024, Congress Graz
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